
 
 

Antragsteller: - Bauamt – 
  

  

  

 

Antrag auf Erlaubnis der Absenkung des Gehsteiges für das Anwesen: 

  

 

Der Antragsteller bittet hiermit um die Erlaubnis, den Gehsteig vor dem oben genannten 

Anwesen absenken zu dürfen. 

 

Die Stadt Töging a. Inn weist darauf hin, dass sämtliche Kosten für die Absenkung des 

Gehsteiges einschließlich der Verkehrssicherung vom Antragsteller zu tragen sind. 

 

 

Töging a. Inn,     
 Unterschrift Antragsteller 

 

 

 

Genehmigung zur Absenkung des Gehsteiges vor dem o.g. Anwesen 
 

Dem Antragsteller wird hiermit die Erlaubnis erteilt, den Gehsteig vor oben genanntem 

Anwesen absenken zu dürfen. 

Die Stadt Töging a. Inn weist darauf hin, dass die Absenkung des Gehsteiges nach den 

anerkannten Regeln der Technik auf eigene Kosten durchzuführen ist. Die Verkehrssicherung 

hat nach der Straßenverkehrsordnung zu erfolgen. Nach Fertigstellung der Gehsteigabsenkung 

ist dies der Stadt Töging a. Inn mitzuteilen (Tel.: 08631 9004-42). Auf den als Anlage 

beigefügten Regelplan zur Absenkung von Gehsteigen wird hingewiesen. 

 

Stadt Töging a. Inn,     

 Unterschrift 
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